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IX (Abſolution Fremder von tre biſchöfli
Reſervatfällen.) In der Diözeſe Linz eſtehen ſeit Jänner 1916
keine direkten biſchöflichen Reſervatfälle mehr.“) Wenn jetzt aſe
ein Fremder eine Sünde beichtet, die In ſeiner Diözeſe reſerviert iſt,
kann ohne beſondere Vollmacht abſolviert werden?

Das heilige Offizium hat Uli 1916 In ſeiner Inſtruktion
über die biſchöflichen Reſervatfälles) entſchieden: Deccatis 1N ali-
gua dioecesi reservatis Dsolvi possunt poenitentes 1IN alia dioe-
cesi, Uhi reservata 1101 suUnt. gquovis Cohfessario Sive Saeeulari
Sive regulari. etiamsi praecise 20 absolutionem obtinendam

accesserint (n
Alſo ſelbſt der klementiniſche Fall der fraus reservationis be

gründet keine Ausnahme mehr auch wer ausgeſprochen 3u dem
Zweck, der Reſervation 3u entgehen, m eine fremde Diözeſe geht,
kann dort einfachhin abſolviert werden.

Die Inſtruktion äßt ſomit den rundſa gelten: locus regi
actum Dieſen Standpunkt nimmt auch der heilige Alfons ein, der
aus Buſenbaum das Prinzip herübernahm: peregrinus quoa
reservationem iudicandus 681 IUxta dioecesim. 1N gua versatur.s)

II Ein Linzer Diözeſan beichtet in einer fremden Dißzeſe eine
Sünde, die daſelb einen biſchöflichen Reſervatfall bildet. Kann en

ohne beſondere ollma abſolviert werden?
leſe rage, obgleich auch lediglich Machtfrage, wurde In der

Inſtruktion nicht entſchieden. ber Unter folgerichtiger Anwendung
des Grundſatzes locus regi actum ird ſagen müſſen: der
Fremde kann ohne beſondere Vollmacht nicht abſoloiert werden.

Die Anhänger der affirmativen, von einer anderen Voraus
rteidigungſetzung ausgehenden Meinung indes werden ſich zur Ve

und Bekräftigung ihrer Anſchauung berufen auf die offenſichtliche
Tendenz der Inſtruktion, die biſchöfliche Reſervate möglich
einzuſchränken.

III Jemand beichtet Qi einer fremden Dißzeſe eine Sünde, die
owohl in dieſer wie in der eigenen reſerviert iſt

Nach dem Uunter Geſagten iſt auch in dieſem 7  Il eine be
ſondere Vollmacht nötig.

Linz Dr Fru  orfer
X (Herz⸗Jeſu⸗Statue, und Taberna In

der Kapelle des Jagdſchloſſes Sch wird ſchon ſeit längerer Zeit
die Herz⸗Jeſu⸗Statue in der Mitte des einzigen Altars verehrt. Sie

auf einem hinreichend Sockel zwiſchen den Altarleuchtern.
Im Unteren Teile de Sockels iſt das Altarkreuz, für Prieſter und
Volk hinreichend ſichtbar, angebracht. Nun erhält der Beſitzer die

See  Erlaubnis, für die Zeit ſeines Aufenthaltes Im Jagdſ

05 und der

Linzer Diözeſanblatt 1915, Nr 2 164 Cta poS Sedis
1916, Nr 315 3) Theologia moralis (ed Gaudé), lib MI. 587
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Anweſenheit eines Prieſters auch das Allerheiligſte in der Kapelle
aufzubewahren. Er läßt deshalb von ſeinem Haustiſchler einen
Tabernakel machen. Bei der Vorbeſprechung ergeben ſich wiſchen
ſeiner Gemahlin und ihm Meinungsverſchiedenheiten darüber,
dann das Altarkreuz hinkommen ſolle, ob die Statue ber dem
Tabernakel ſtehen dürfe oder nicht, ob der Tabernakel über der
Altarmenſa erhöht oder V gleicher Höhe nit ihr ſein ſolle,
ob ern Konopeum erhalten ſolle und endlich, wohin das
Altarkreuz 3u kommen habe Die Ehegatten beſchließen, über dieſe
Punkte ihren Hausgeiſtlichen befragen. Was wird eL ihnen zu
antworten haben?

Die Aufbewahrung des Allerheiligſten in der Kapelle des g
iſt gewiß eine Dne Sache, wenn durch die Frömmigkeit

der Familie genügen Gewähr geboten iſt, daß das Allerheiligſte
auch mit der entſprechenden Ehrfurcht behandelt werde. Dieſe Ehr
furcht muß ſich zunä Ofort um Bau des Tabernakels eltend
machen, zumal hier keinerlei Rückſicht auf beſtehende Gewohnheiten
oder beſchränkte Mittel zu nehmen iſt Die Schwierigkeit ergibt ſich
daraus, daß S von vornherein ausgemacht erſcheint, die Herz⸗Jeſu⸗
Statue ihren bisherigen Ehrenplatz beibehalten. Der Sakraꝛments—
altar muß ſeiner Idee nach ˙ gebaut ſein, daß darin nichts ſo ehr
die Aufmerkſamkeit auf ſich ziehe, als der Tabernakel mit der darin
aufbewahrten Euchariſtie. Bei kleinen Anlagen wird eS äußerſt ſchwer
ſein, einer Statue den früheren Ehrenplatz zu elaſſen und gleich⸗
zeitig neuerdings einen Tabernakel anzubringen, zumal 10 überdies
noch ein geeigneter Platz für das Altarkreuz bleiben muß nter den
gegebenen Umſtänden die ahl zwiſchen folgenden Anlagen

darf als ausgemacht gelten, daß der Boden de
Tabernakels nicht In gleicher Linie mit der Menſa liegen ſoll Denn,

dafür au kein direktes Verbot gibt, ſo folgt dies och
daraus, daß die Tabernakeltür durch nichts, alſo auch nicht durch
die Kanontafel erdeckt werden ſoll Außerdem iſt vorauszuſehen,
daß das Ziborium manchmal doch privat exponiert werden wird,
da man bei der Aufbewahrung de Allerheiligſten gewiß
auch gelegentliche euchariſtiſche Andachten gedacht hat So wird
ſich als erſtes ergeben: Der Boden des Tabernakels iege bis
30 Zentimeter ber der Ebene der Menſa. War un das Altar  2  2
kreuz früher Fuß des Sockels, ſo darf nun nicht etwa analog
der früheren Lage an der Tabernakeltür angebracht werden, ſei ES,
daß dieſe eine infache oder eine Doppeltür iſt Ein Kruzifix an
einer Doppeltür würde vom kirchlichen Verbot abgeſehenüberdies bei Oeffnung des Tabernakels unſchön wegſtehen.
Deshalb hat Ai allen Fällen von der Tabernakeltür wegzubleiben.

Die Türe iſt Am beſten als Doppeltüre zu konſtruieren,
weil dies für die effnung des Tabernakels bei der EXpOsitio
privata günſtigſten wirkt. In jedem Falle iſt zu verhindern,
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daß der Tabernakel zu einem einfachen, ſchmuckloſen en
da iR Unterbau des Statuenſockels aſt verſchwindet.herabſinke,

Hier gilt die VorfI der Kongregation der Biſchöfe (26 Okto
ber „Tabernaculum regulariter 6886 ligneum,
extra deauratum, intus I aliquo albo Sericeo decenter
(onteetum.“ Es iſt nicht notwendig, das Aeußere vollſtändig zu
vergolden, ſo daß vom Holze gar nichts mehr ichtbar bleibt ES
genügt, einige Goldverzierungen anzubringen, die ſich in ſchönen Li
len von der Naturfarbe des Holzes abheben. An Stelle des weißen
Seidenſtoffes kann m Innern au Vergoldung treten (8

Aug 1871 3254 20 7 „HOC autem tabernaculum COnOPEO
decenter Opertum a ab Oomni alia VACUUIII 1N altari
maiori Vel 1IN alio, quod venéerationi t „Ultui AINt!1 TA4“V

menti cCommodius decentius videatur. Sit Colloeatum
Rit. 0OM. tyP 1913, Tit. 1 CAP 1 6 Gewiß kann

das hier vorgeſchriebene Stoffkonopeum, ähnlich wie das Stof
Antipendium, durch eimn entſprechend gearbeitetes aus Metall oder

etzt werden, ſo daß Uunter Umſtänden kunſtvoll gearbeiteteHolz erf
Tabernakeltüren ſelbſt genügen. Dabei iſt darauf Rückſicht
nehmen, daß die Tabernakeltüren nicht nuLr liturgiſch, ondern auch
äſthetiſch da Konopeum zu erſetzen haben. Dieſes lenkt als Zelt
vorhang die ganze Aufmerkſamkeit auf die Im Innern des Zeltes
verborgene Majeſtät. Darum wird eine gut gearbeitete Tabernakel—
tür nicht nur kein Kruzifix, ondern überhaupt kein ild des Hei
Qn aufweiſen, weil jedes Bild rückwärts 3u abſchließt und
die Aufmerkſamkeit von dem, was hinter dem Bilde iſt, geradezu
naturnotwendig abzieht. Für die Tabernakeltür Immen alſo höchſtens

beſten Ornamente in Betracht. Ineuchariſtiſche Symbole,
Gegenden, wo das Konopeum nicht üblich iſt, braucht CS bei hin
reichend chön gearbeiteten Türchen wohl nicht angebracht werden,
iſt aber auch bei ſchönen Türen nicht überflüſſig, da 10 die ganze
Ausſtattung des Tabernakels, auch was daran nicht immer ichtbar
iſt, der euchariſtiſchen ajeſtät, nicht dem Menſchenauge gilt

Wo ſich die orſchri des Tabernakel⸗Konopeums überdies Ni
dem Diözeſan⸗Rituale findet, wie m der Erzdiözeſe Salzburg
(Ausgabe 185 4, 67), wird man bei Tabernakel-Neubauten nie
ohne Grund das Konopeum weglaſſen. Durch das Konopeum iſt
auch ein leiner Tabernakel vor einem unſcheinbaren Käſtchen aus
gezeichnet, vas hier vor allem in Betracht ommt kann entweder
den ganzen Tabernakel zeltartig umhüllen oder wenigſtens einen Tür
vorhang ilden

Der atz u ber dem Tabernakel für die Herz⸗Jeſu⸗
Statue nd das Altarkreuz zur Verfügung. niter den vorausgeſetzten
Umſtänden wird eine feierliche Ausſetzung In Monſtranz ui
nden, ˙ daß auf die eventuelle Anbringung eines Ausſetzungsthrones
keine Rückſicht zu nehmen iſt Ob die Herz⸗Jeſu⸗Statue direkt
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auf den Tabernakel geſtellt werden darf oder nicht, hängt
Größenverhältnis beider ab Sicher darf nicht irgendwelche andere
Heiligenſtatue auf dem Tabernakel ſtehen; allein ſchon der heilige
Karl Borromäus geſtattet für ſeine Kirchen, daß N Stelle eines
Kruzifixes über dem Tabernakel auch die Statue des auferſtandenen
oder die Wundmale zeigenden Heilandes bleibend aufgeſtellt werden;

Pari önnte dann auch in der Weihnachtszeit das Jeſuskind
(Thalhofer⸗Eiſenhofer, „Handbuch der Kath Liturgik“ 456) und
ſchließlich auch eine Herz⸗Jeſu⸗Statue ber den Tabernakel ſtellen.
Allerdings haben 10 die Inſtruktionen des heiligen arl Borromäus
nicht Geſetzeskraft für die Kirche, immerhin iſt noch kein Verbot
erfloſſen Heilandsſtatuen auf den Tabernakel zu ſtellen, während ES
aue drücklich unterſagt iſt, irgend etwas anders, auch arien⸗
oder andere Heiligenſtatuen Aſe aufzuſtellen. ndeſſen gibt eS
Auch um Aufſtellen der Heilands⸗Statuen Unterſchiede; und eine
Statue iſt nicht wie die andere und ein Tabernakel nicht ie
der andere.

Wo die Statue den proportionierten Abf des Tabernakel  2
baues nad oben bildet und ſo der Wirkung eines ebenſo Propor
tionierten Kruzifixes gleichkommt, iſt ihre Stellung auf dem Ta
bernakel berechtigt. Wo aber die Statue ſo groß und der Tabernakel
ſo klein iſt, daß die Statue den Eindruck des Drückenden, der Ta
bernakel den Eindruck des Gedrückten oder wenigſtens lediglich Tra⸗
genden ma darf die Statue nicht auf dem Tabernakel ſtehen
Denn hier handelt ſich nicht nur den Ortlaut, ondern
den Sinn des Geſetzes, und dieſer iſt, daß der Tabernakel gar
nichts anderem mn ein irgendwie dienendes Verhältnis Ve nach
dem Größenverhältnis zwiſchen Herz⸗Jeſu⸗Statue und Tabernakel ſind
alſo drei iſche Fälle möglich:

Die Statue überragt den Tabernakel ſo, daß er

ihr gegenüber ganz untergeordnet erſchein In dieſem Falle bleibt
nichts anderes übrig, als die Statue Im Hintergrunde de Taber⸗
nakels anzubringen, womöglich ſo daß die u und der unterſte
eil der Statue durch den Oberſten eil des Tabernakels verdeckt
ſind Dann I zum Verhältnis der 1 das Verhältnis von
Vorder nd Hintergrund und dadurch wird das Mißverhältnis in
der Größe wieder ausgeglichen.

Statue und Tabernakel ſind einander proportioniert, ſo daß
beide gleichmäßig zur Geltung kommen, die Statue über dem
Tabernakel In dieſem Falle wird 5 ſich empfehlen, den Ta
bernakel ſelbſtändig, etwa als Zelt bauen, mit ſelbſtändigem Ab⸗

nach oben. Ueber dem ganzen Tabernakel ird dann ein
Ueberbau erri  Et, der Ii auf vier Säulen auf der Menſa auf

den Tabernakel nach Art eines Ziboriums oder Baldachins
umgibt und überragt nd oben zur Aufſtellung der Statue eine
hinreichend große Ebene bildet.
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Die Statue iſt gegenüber dem Tabernakel leiner. Dann kann
ſie ohne weiteres den direkten ſ

U des Tabernakelbaues
oben bilden

Nach dieſen drei Stellungen der Statue richtet ſich dann b
und Stellung des Altarkreuzes. Am leichteſten iſt ſie Im Falle A
Wenn die tatue den Hintergrund bildet, kommt das Altarkreuz
auf den Tabernakel. Int Falle bleibt nichts übrig, als das Kreuz
ber der Statue im Hintergrunde ſo anzubringen, da  EeS
noch vom Prieſter eſehen und für den beim Altar Stehenden nicht
durch Statue oder Tabernakel verdeckt wird Im Falle iſt die
Anbringung des Altarkreuzes ſchwierigſten. Es bleibt die Wahl,
das Kreuz wenigſtens während des heiligen Meßopfers bor oder
für immer im Hintergrunde über der Statue anzubringen, Sicht
arkeit vom Altare QAus In beiden Fällen vorausgeſetzt.

Der Hausgeiſtliche wird alſo zunächſt die mn jedem Falle
beobachtenden liturgiſchen Vorſchriften den Erbauern oder Beſtellern
des Tabernakels hinreichend erklären und eventuelle Bedenken oder
inwürfe, ſehe eS 10 doch da und dort anders, mit dem Hin
weis entkräftigen, daß als Prieſter hier Fachmann ſei Der Arzt,
welcher hygieniſche Vorſchriften gibt, läßt auch nicht die Einrede elten,

handle da und dort unhygieni Ebenſowenig kann die Ueber  —  ·
tretung liturgiſcher Vorſchriften, die meiſt mehr aus Unkenntnis Als
aus böſem Willen geſchieht, die Geſetzeskraft der liturgiſchen Geſetze
ſelbſt aufheben. Hat Er ſo die in Betracht kommenden Vorſchriften
erklärt und wenn nötig In ihren Quellen aufgezeigt, dann hat
für ſeine Perſon eine flicht getan. Das Urteil, welche der den
Vorſchriften entſprechenden Weiſen zur tatſächlichen Ausführung
Immen ſoll, kann EL dem Geſchma anderer überlaſſen.

Salzburg. Privatdozent Dr tto
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Die ter Evangelien. hre Entſtehungsverhältniſſe, heit und
Glaubwürdigkeit. Von Dr Bartholomäus eigl, Hochſchulprofeſſor un
Freiſing 8(VII U. 400) Freiburg Br 1916, Herders erlag. M. 6.—

rer grundlegenden Wichtigkeit en  rechend, iſt die Evangelienfrage
katholiſcherſeits ret  ich bearbeitet worden „Einleitungen“, deren 8 eine

Anzahl aus neueſter Zeit gibt, dazu Schäfers „Evangelien und Evan⸗
gelienkritik“ haben Tüchtiges geboten Trotzdem ird vorliegendes an  u
gute Ufnahme finden, weil eS nicht mPur die bisherigen Reſultate überſichtli
und lar zuſammenfaßt, ondern auch eine 0 Anzahl Einzelfragen ein
gehende erörte als PS ander geſchieht, und das apologetiſche oment
ab und zu, beſonders uim erſten allgemeinen elle 1 — 95), ſtark Unter
ſtreicht. Im Intereſſe der Theologieſtudierenden, denen S8 zunächſt dienen will,
aber auch des Seelſorgeklerus iſt die Arhet der Darſtellung, Entſchiedenheit
des Ttei und treffliche Stoffeinteilung beſonders begrüßenswert. urE


